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Pressemitteilung 

 
Landratsamt bittet die geltenden Ausgangsbeschränkungen zu beachten 

Trotz der anstehenden Osterfeiertage und dem vorhergesagten schönen Wetter appelliert 

das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen an die Bürgerinnen und Bürger die 

Ausgangsbeschränkungen und weiteren Schutzmaßnahmen einzuhalten 

 

Draußen herrscht gerade schönstes Frühlingswetter und jeder verspürt den Drang seine Freizeit 

im Freien und am besten noch mit Freunden zu gestalten. So verständlich dieser Drang ist, so 

falsch ist es ihm nachzugeben. Nach wie vor ist die Corona-Pandemie bittere Realität, auch in 

unserem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die Zahl der Menschen, die sich allein in unserem 

Landkreis mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt mittlerweile bei über 200. Vier Menschen sind 

bereits an dem Virus verstorben. Allein dies sollte uns alle dazu anhalten, achtsam zu sein und auf 

seine Mitmenschen Rücksicht zu nehmen. Das Landratsamt appelliert deshalb an alle Bürgerinnen 

und Bürger die geltenden Ausgangsbeschränkungen sowie die weiteren Schutzmaßnahmen 

ernsthaft zu beachten.  

Deshalb bitte: 

• Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu Ihren Mitmenschen und nehmen Sie 

Rücksicht, sei es im Freien oder im Supermarkt, in der Drogerie, beim Bäcker oder 

Metzger! 

• Fassen Sie im Supermarkt und in der Drogerie nicht unnötig Produkte an! 

• Sehen Sie dringend von Besuchen in Senioreneinrichtungen ab, denn diese sind verboten! 

Gerade alte Menschen sind durch das Coronavirus besonders gefährdet. Durch jeden 

einzelnen unerlaubten Besuch besteht das Risiko, dass das Coronavirus in die Einrichtung 

gelangt.  

• Sport und Bewegung an der frischen Luft nur allein oder mit Angehörigen des eigenen 

Haushalts. Eine Bildung von Gruppen ist nicht erlaubt! 

Je konsequenter wir alle die Regelungen jetzt einhalten werden, umso schneller können wir in 

Bayern und auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu einer gewissen Normalität 

zurückkehren. 
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